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OÖ Ärzte

Immer wieder werden wir 

spezie l l  nach dem ersten 

Pensionsjahr von Pensionis-

ten und Witwen mit der Frage 

konfrontiert:

„Ich bekam jetzt vom Finanzamt eine 

Nachzahlung an Lohnsteuer  vor-

geschrieben – ist das denn möglich?“ 

Dazu möchten wir Sie wie folgt infor-

mieren:

Wenn Pensionisten und 

Witwen von zwei pen-

s i o n s a u s z a h l e n d e n 

Stellen eine Leistung 

beziehen, kommt es im 

darauf folgenden Jahr 

zu einer Nachzahlung 

der Lohnsteuer, weil jede 

pensionsauszahlende Stelle nur 

die Lohnsteuer für die eigene Leistung 

einbehält.

Bis 31. Jänner des darauf folgenden 

Jahres müssen alle pen-

s ionsauszahlenden 

Stellen die Jahres-

lohnzettel an das 

Finanzamt über-

mitteln.

Lohnsteuer 
bei Erhalt von 
mehreren 
Pensionsleistungen

Dieser Artikel ist auch auf www.aekooe.or.at 
unter der Rubrik Info/Wissenswertes abrufbar.

Das Finanzamt rechnet die 

Pensionen zusammen und 

berechnet von der neu ermit-

telten Bemessungsgrundlage die 

Steuer. Von der so ermittelten Steuer 

wird die von den pensionsauszahlenden 

Stellen bereits einbehaltene Lohnsteuer 

abgezogen, und 

die Differenz ist 

zu entrichten.

Um nicht durch 

Steuernachzahlun-

gen in finanzielle Pro-

bleme zu geraten, empfiehlt es sich – 

speziell im ersten Pensionsjahr bzw. 

wenn nicht ohnedies Einkommensteu-

ervorauszahlungen geleistet werden –, 

eine der beiden Varianten in Betracht 

zu ziehen:

1. Entweder Dotierung eines Spar-

buchs während des Jahres, um für 

die Steuernachzahlung gerüstet zu 

sein, oder

2. Leistung von freiwilligen vierteljähr-

lichen Einkommensteuervorauszah-

lungen (kurzes formloses Schreiben 

an das Finanzamt).

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema 

haben, bin ich (Hilde Oberhamberger) 

selbstverständlich jederzeit für Sie 

unter der Tel.-Nr. 0732/778371-289 

erreichbar.

Expertentipp

Hilde Oberhamberger

Expertentipp

Reibungsloser 
Auslandszahlungs-
verkehr

Immer wieder werden wir mit Fragen 

bzgl. der Auslandsüberweisungen kon-

frontiert, wie z.B.: Gibt es ein Formular 

dafür? Welche Kosten fallen an? Was ist 

der BIC-Code bzw. die SWIFT-Adresse? 

Was ist die IBAN-Nr.? Dazu möchten 

wir Sie wie folgt informieren:

Es gibt natürlich Formulare für die 

Auslandsüberweisungen, denn ohne 

dieses Formular ist eine Auslands-

überweisung nicht möglich, es sei denn, 

die Überweisung wird elektronisch 

durchgeführt.

Um den Auslandszahlungsverkehr kor-

rekt durchführen zu können, sind der 

BIC-Code bzw. die SWIFT-Adresse und 

die IBAN-Nr. Voraussetzung. Nachfol-

gend möchten wir Ihnen mitteilen, wie 

sich diese zusammensetzen:

MUSTER IBAN-NR: 
AT 12 12345 987654321 0000 

IBAN = International Bank Account 

 Number

 International normierte und 

 einheitliche Darstellung der 

 Bankverbindung (Bank + 

 Konto)

AT = Kurzzeichen des jeweiligen Landes

12 = Prüfziffer

12345 = Bankleitzahl

987654321 = Kontonummer

0000 = Leerraum wird mit 0 ausgefüllt

MUSTER BIC-CODE/SWIFT-ADRESSE: 
ABCDATEFGHI

BIC = Bank Identification Code (SWIFT-

ADRESSE)

Die 5. u. 6. Stelle des BIC-Codes ist 

immer die Länderkennung – wie in 

diesem Beispiel AT für Österreich.

Dieser Artikel ist auch auf www.aekooe.or.at 
unter der Rubrik Info/Wissenswertes abrufbar.

Der BIC-Code/die Swift-Adresse und 

die IBAN-Nummer sind am Konto-

auszug ganz unten zu finden. Sollten 

Sie diesen aber nicht zur Hand haben, 

werden Sie diese Informationen auch 

von Ihrer Bank erhalten.

Bezüglich der Kosten möchten wir 

Ihnen noch Folgendes mitteilen:

Bankspesen: Im Inland zu Lasten des 

 Auftraggebers

 Im Ausland zu Lasten des 

 Begünstigten

Dabei ist aber zu beachten, dass dies 

nur im gesamten EU-Raum und bei 

einem Überweisungsbetrag von bis 

zu € 50.000,– gültig ist. Sollten Sie 

Überweisungen durchführen wollen, 

die davon abweichen, bitten wir Sie, 

sich bezüglich der Spesenaufteilung mit 

Ihrer Bank in Verbindung zu setzen.

Wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema 

haben, bin ich (Elke Preslmayr) selbst-

verständlich jederzeit für Sie unter der 

Tel.-Nr. 0732/778371-284 erreichbar.

Die Belastungsprozentsätze im Rahmen 

dieser Ermäßigungsrichtlinien lauten 

konkret:

 mtl. Einkommen  %-Satz Beitrag
 in €   in € 

 bis       800 4,00 32,00

 bis    1.200 4,32 51,84

 bis    1.600 4,67 74,72

 bis    2.000 5,04 100,80

 bis    2.400 5,44 130,56

 bis    2.800 5,88 164,64

 bis    3.200 6,35 203,20

 bis    3.600 6,86 246,96

 bis    4.000 7,41 296,40

 bis    4.400 8,00 352,00

 bis    4.800 8,64 414,72

 bis    5.200 9,33 485,16

 bis    5.600 10,08 564,48

 bis    6.000 10,89 653,40

 bis    6.400 11,76 752,64

 darüber 11,76 

Weiters wird zusätzlich die konkrete 

familiäre Situation in der Form bewertet, 

als sich dieser Belastungssatz für den 

Alleinverdiener/Alleinerzieher um 1 % 

sowie für jedes unversorgte Kind um 
0,5 % verringert.

Es ist der Wohlfahrtskasse somit gelun-

gen, ihren Mitgliedern größtmögliche 

Flexibil ität  und Mitbestimmungs-

möglichkeit, immer jedoch mit einem 

Seitenblick auf den schmalen Grat der 

vollen steuerlichen Abzugsfähigkeit, 

einzuräumen. Konkrete Berechnungen 

sowie auch die Darstellung der damit 

verbundenen Auswirkungen auf spä-

tere Leistungsansprüche können die 

Spezialisten in der Wohlfahrtskasse 

gerne für sie vornehmen.

Elke Preslmayr


